
Drachenstich-Festspiele Furth im Wald e. V. 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

für die Drachenstich-Festspiele und die weiteren Veranstaltungen im Zusammenhang mit den 

Drachenstich-Festspielen in Furth im Wald 

 

1. Mit dem Erwerb der Eintrittskarten werden die jeweils geltenden AGB anerkannt. 

2. Nach Maßgabe vorhandener Plätze erhalten Schwerbehinderte (ab 80 GdB) gegen Vorlage eines 

entsprechenden Ausweises 6 Euro Nachlass auf den Kartenpreis. Es steht eine begrenzte Anzahl 

von Rollstuhlfahrerplätzen zur Verfügung. 

3. Der Veranstalter erhebt eine Vorverkaufsgebühr in Höhe von 1 Euro pro Karte für das Fest-

spiel/1,50 Euro pro Karte für den Festzug beim Kauf der Karte in der Geschäftsstelle. Beim Post-

versand der Eintrittskarten durch die Geschäftsstelle entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 

von 5 Euro. Karten für das Festspiel können nur bis acht Tage vor der Veranstaltung zurückgege-

ben werden, wenn ein Ersatztermin gebucht wird. Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 2,50 € 

pro Ticket fällig. Ohne Ersatzkauf können die Tickets leider nicht zurückgenommen werden! 

4. Bei Erwerb von Eintrittskarten über okticket.de sowie deren Vorverkaufsstellen gelten daneben 

deren Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

5. Beim Verlassen des Veranstaltungsgeländes verliert die Eintrittskarte ihre Gültigkeit, sofern nicht 

ein Passierschein ausgegeben ist. 

6. Die Veranstaltungen finden auch bei ungünstiger Witterung statt. Bei unsicherer Witterung wird 

empfohlen, regenfeste Kleidung und Regencapes mitzuführen. Das Aufspannen von Regenschir-

men während der Veranstaltung ist wegen der damit verbundenen Sichtbehinderung für andere 

Besucher nicht gestattet. Es wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Witterung zu Verzö-

gerungen des Beginns der Veranstaltung oder zu Unterbrechungen kommen kann. Gleiches gilt 

für behebbare technische Störungen. 

7. Störungen und Unmöglichkeit der Veranstaltungen 

a. Wird eine Veranstaltung vor Beginn dennoch aufgrund extremer Wetterbedingungen abge-

sagt, so wird der Kaufpreis gegen Vorlage der Originaleintrittskarten zurückerstattet. Die Aus-

schlussfrist beträgt vier Wochen.  

b. Bei einer vorzeitigen Veranstaltungsabsage bis zu einer Woche vor dem Veranstaltungsdatum 

behält sich der Veranstalter folgende Leistungen vor: eine von ihm zeitlich definierte Ersatz-

veranstaltung oder Rückzahlung des Eintrittspreises. 

c. Wird eine bereits laufende Veranstaltung aufgrund extremer Wetterbedingungen oder tech-

nischer Störungen abgebrochen, so wird der Kartenpreis gegen Vorlage der Originaleintritts-

karten (Ausschlussfrist von vier Wochen) zurückerstattet, sofern noch keine 40 Minuten Spiel-

zeit erreicht worden sind. Wird eine Veranstaltung aufgrund extremer Witterung bzw. tech-

nischer Störung nach mehr als 40 Minuten Spielzeit abgebrochen, so gilt die Leistung als er-

bracht und es besteht kein Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises. 

d. Sollten einzelne Teile des Stücks nicht gespielt werden können, besteht kein Anspruch auf 

Erstattung des Eintrittspreises. 

e. Gebühren (z. B. Vorverkaufs- und Bearbeitungsgebühren) werden in allen genannten Fällen 

nicht erstattet. 

f. Informationen über den Veranstaltungsablauf werden ausschließlich am Veranstaltungsort 

bekannt gegeben. Kommen Sie deshalb auf jeden Fall dorthin, auch bei ungünstiger Witte-

rung. 

g. Definition „Extreme Witterung“: Gewitter direkt über der Veranstaltungsfläche, Hagel, Stark-

regen, Sturm über 8 Beaufort. 



8. Jegliche Ton-, Foto-, Film- und Videoaufnahmen der Veranstaltungen, auch für den privaten Ge-

brauch, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden verfolgt. Das Personal des Veranstalters ist 

berechtigt, Aufnahmegeräte und Kameras einzuziehen und bis zum Ende der Veranstaltungen 

einzubehalten bzw. das Löschen der Aufnahmen zu verlangen. Zuwiderhandlungen lösen Scha-

denersatzpflichten aus und können zum Ausschluss des Besuchers von der laufenden Veranstal-

tung führen. 

9. Das Rauchen auf den Tribünen ist nicht gestattet. 

10. Das Mitbringen von Tieren (insbesondere von Hunden) auf die Tribünen ist nicht gestattet. 

11. Der Veranstalter behält sich vor, Taschenkontrollen durchzuführen. 

12. Einzelne Veranstaltungen werden aufgezeichnet. Dabei können Sichtbehinderungen auftreten. 

Der Besucher erklärt sich mit dem Erwerb der Eintrittskarte sowie mit der eventuellen Abbildung 

seiner Person einverstanden. 

13. Der Veranstalter haftet nicht für verloren gegangene oder gestohlene Sachen. 

14. Dem vom Drachenstich-Festspielen e. V. autorisierten Personal ist auf dem Veranstaltungsge-

lände grundsätzlich Folge zu leisten. 

15. Der Veranstalter speichert und verarbeitet die vom Kunden angegebenen Daten für die Zwecke 

der beiderseitigen Vertragserfüllung. Der Veranstalter darf die Daten nur zum Zweck der Infor-

mation der Kunden verwenden (z. B. Zusendung von Veranstaltungsinformationen, Newslettern 

usw.) 

16. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

für die beiderseitigen Verpflichtungen ist Regensburg. 

17. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 01. Januar 2025 in Kraft und lösen vorher-

gehende AGB ab. 

18. Mit dem Besuch dieser Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, dass ggf. Film- oder Foto-

aufnahmen von Ihnen entstehen und honorarfrei veröffentlicht werden.  

Die Genehmigung erstreckt sich auf alle Print-, Funk- und Online-Medien. 

 

Furth im Wald, 01. Januar 2025 


